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 Vorwort

Dieses Fachbuch wurde auf der Grundlage der Rahmenpläne der Ständigen Konferenz der Kultus-
minister und Senatoren der Länder (KMK) sowie der Verordnung über die Berufsausbildung (Aus-
bildungsverordnung) des Bundes für die betriebliche Ausbildung erarbeitet.

Die Rahmenpläne der Berufe Tischler/Schreiner, Holzmechaniker und Fachkräfte für Möbel-, 
Küchen- und Umzugsservice werden präsentiert.
Die Ganzheitlichen Qualifikationen der Tischlermeisterverordnung (TischlMstrV), mit ent-
sprechenden Prüfungsanforderungen, werden dargestellt.

Die Inhalte wurden den EU-DIN-Normen entsprechend aktualisiert. Auf ältere, in Deutschland 
noch gültige DIN-Normen, wird hingewiesen.

Das Buch ist in besonderem Maße für den Online-Unterricht geeignet, da die Arbeitsaufträge  
eigenverantwortlich von den Schülern und Schülerinnen beim „Homeschooling“ erarbeitet 
und in  Videokonferenzen vorgestellt, korrigiert und bewertet werden können.

Die Arbeitsaufträge (108) sind mit dem Buch lösbar. Sie wurden in der Regel den jeweils zu 
erarbeitenden fachlichen Inhalten vorangestellt und unter Berücksichtigung der neuesten Didaktik 
und Methodik entworfen, oft als Kundenauftrag formuliert. Der Bezug des jeweiligen Arbeitsauf-
trages zum Lernfeld ist durch die entsprechenden Kurzzeichen TI, HM, FKU etc. (vgl. Kapitel 18 
Lernfelder) gegeben. Die in den Arbeitsaufträgen zur Ausführung empfohlenen Methoden sind ein-
fach und verständlich (vgl. Kapitel 17 Arbeitsmethoden im Unterricht).

Das Kapitel „Barrierefreies Bauen und Wohnen“ bietet umfassende Informationen, um sich dem 
Thema als Planer, Handwerker oder Betroffener zu nähern und „Berührungsängste“ abzubauen.
Infolge des demografischen Wandels rückt das Thema zunehmend in den Mittelpunkt.
Eine barrierefreie Gestaltung des menschlichen Lebensraumes bietet allen Menschen mehr Kom-
fort und wird auch als „menschengerechtes Bauen“ definiert.

Das neue Kapitel „Meisterprüfung im Tischler- und Schreinerhandwerk“ vervollständigt die 
zu erlernenden Kenntnisse und Fertigkeiten auf dem Ausbildungsweg zum/zur Tischler/Schreiner 
Gesellen*in und Tischlermeister*in.

Die alten Handwerkstechniken werden durch die zunehmende Technisierung des Handwerks und 
umfangreichere Lerninhalte immer weniger  in der Ausbildung vermittelt. Den Autoren ist es daher 
ein Anliegen, in diesem Buch auch auf alte Techniken hinzuweisen und deren Historie zu über-
liefern.

Die Lernenden erwerben bei der Umsetzung der Arbeitsaufträge Handlungs-, Fach-, Human-, So-
zial-, Methoden- Medien-, und Lernkompetenz. Sie werden zu selbstständigem Arbeiten im Team, 
Planen, Durchführen, Beurteilen und Präsentieren von Arbeitsaufträgen befähigt. Die umfassenden 
Inhalte des Buches ermöglichen ein ganzheitliches und fachübergreifendes Lernen.

Die Lehrenden als Initiatoren und Begleiter des Lernprozesses entscheiden darüber, wie viele und 
welche Arbeitsaufgaben/Lernaufgaben im Verlauf der Ausbildung bearbeitet werden. In Abhängig-
keit von den jeweiligen Lernvoraussetzungen und Lernbedingungen fordern und fördern sie die 
Lernenden und sichern das Erlernte unter Einbeziehung der Arbeits-, Bewertungs- und Beobach-
tungsbögen (vgl. Kapitel 17.3).

Wir danken allen Lesern und Leserinnen für Hinweise und Kritik. Sie haben zum Gelingen 
dieser Neuauflage beigetragen. Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Lehren, Lernen 
und Arbeiten mit diesem Buch.
Großer Dank gilt dem Verlag für seine Geduld und Unterstützung, auch den Firmen für fach-
liche Beratung und Vergabe der Bildrechte.

Thomas Reiche
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1 Ihre Berufswelt

Arbeitsauftrag Nr. 0 Lernfeld TI, HM 1; FKU 8

Grundriss-Skizze des Wochen-
endhauses der Familie Mus-
termann/Nord-Ansicht

• In dem Wochenendhaus sind Tischlerarbeiten auszuführen. Nennen Sie zehn verschiede-
ne Beispiele für die Gestaltung des Hauses, einschließlich Inneneinrichtung, an denen der 
Tischler und Fachkräfte für Möbel-, Küchen und Umzugsservice beteiligt sein können.
Sammeln Sie die Begriffe an einer Pinnwand/Tafel. Bilden Sie Oberbegriffe und ordnen 
Sie die Beispiele zu. Ergänzen Sie evtl. fehlende Arbeitsbereiche des Berufsfeldes Holz-
technik. Übernehmen Sie die Übersicht in Ihre Unterrichtsmitschriften.
Wichtiger Hinweis!

• Legen Sie einen Lernkarteiordner an. In diesem können Fragen und Lösungen der folgenden 
Arbeitsaufträge gesammelt werden. Der Lernkarteiordner bietet Ihnen die Chance der nach-
haltigen Sicherung Ihres Wissens und die Möglichkeit einer optimalen Prüfungsvorbereitung.

Im Gegensatz zu den meisten Handwerkern und 
Industriefacharbeitern arbeiten sie mit einem na-
türlichen, gewachsenen Werkstoff. Als künftige 
Holzfachfrau/Holzfachmann, für eine bessere 
Übersichtlichkeit wird im Weiteren auf eine 
Unterscheidung verzichtet, oder Fachkraft für 
Möbel-, Küchen und Umzugsservice werden 
Sie mit offeneren Augen durch den Wald ge-
hen und aus dem täglichen Umgang rasch ein 
enges Verhältnis zum Holz gewinnen. Holz ist 
auch in unserer technisierten und automati-
sierten Welt das geblieben, was es seit Jahrtau-
senden war: ein „schöner nachhaltiger“ Roh-
stoff, der unter den Händen des kundigen und 

geschickten Handwerkers die reiche Vielfalt 
seiner Anwendungs- und Gestaltungsmöglich-
keiten zeigt.

Je besser Sie die Eigenschaften und Bearbei-
tung des Werkstoffs Holz in der Berufsaus-
bildung kennen lernen, desto mehr Freude 
werden Sie an Ihrem Beruf haben. Viele Jahre 
der Berufstätigkeit liegen vor Ihnen. Jahre, in 
denen Sie durch überlegte und sparsame Ver-
wendung „Ihres“ Rohstoffs Holz Mitverant-
wortung bei der Pflege und Erhaltung unserer 
Umwelt tragen. Dass Sie es in Ihrem Beruf 
nicht nur mit Holz zu tun haben, sondern mit 
vielen Materialien, zeigt Ihnen die Tabelle 1.1.



1 Ihre Berufswelt12

1
Tabelle 1.1  Werkstoffe des Tischlers, Holzmechanikers und Möbel-Küchenmonteurs

Hauptwerkstoffe 
(Materialien, aus 
denen das Erzeugnis 
im Wesentlichen be-
steht)

Nebenwerkstoffe 
(Zubehörteile zum 
Erzeugnis)

Materialien 
(notwendig zur Herstellung 
des Erzeugnisses)

Verbrauchstoffe und 
Hilfsmaterialien 
(notwendig für den Produk-
tionsablauf)

Vollholz 
Furniere 
Holzwerkstoffe 
andere Plattenwerkstoffe

Glas 
Kunststoffe 
Metalle 
Belagstoffe 
Textilien

Klebstoffe 
Dichtstoffe 
Holzschutzmittel 
Oberflächenmaterial 
Möbel- und Baubeschläge 
Verbindungsmittel

Schleifpapier 
Fugenleimpapier 
Putz- und Reinigungsmittel 
Schmierstoffe 
Brenn- und Treibstoffe  
Lösungsmittel

1.1 Berufsausbildung

Arbeitsauftrag Nr. 1 Lernfeld TI, HM 1; FKU 1

•  Sie haben gerade eine Ausbildung im Tischlerhandwerk begonnen. Einige ihrer Freun-
de und Bekannte interessieren sich für diesen Beruf. Geben Sie Auskunft über das Be-
rufsfeld, die unterschiedlichen Berufszweige, die in Ihrem Beruf Anwendung findenden 
Werkstoffe und Sicherheitsvorschriften.

•  Stellen Sie Ihren Ausbildungsbetrieb der Berufsschulklasse vor, indem Sie die folgenden 
Inhalte/Fragen in Ihren Vortrag einarbeiten:

 a) Welche Produkte werden in Ihrem Betrieb hergestellt/montiert?
 b)  Mit welchen Maschinen werden diese Produkte hergestellt/montiert? 
 c) Welche Materialien/Holzarten werden verarbeitet?

Nutzen Sie für Ihren Vortrag das Internet, Visitenkarten des Betriebes, Prospekte und Fotos. 
Besprechen Sie die Inhalte Ihres Vortrages mit Ihrem Ausbilder/Betriebsinhaber.

Mögliche Fragen Ihrer Freunde und Bekannte:

  1. Was lernen Sie in der Grundausbildung und in der Fachausbildung?
  2. Welche Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildung haben Sie?
  3. Worin unterscheiden sich grundsätzlich Handwerks- und Industriebetriebe?
  4. Welche Arbeits- und Lagerräume bzw. -bereiche gibt es in holzverarbeitenden Betrieben?
  5. Wie soll ein vorbildlicher Lagerraum gestaltet sein?
  6. Welche Aufgaben hat die Berufsgenossenschaft?
  7. Welche Gefahren drohen im Maschinenraum?
  8. Wer erarbeitet die Unfallvorschriften und überwacht ihre Einhaltung?
  9. Wer ist in der Berufsgenossenschaft versichert?
10. Nennen Sie die grundlegenden Regeln der Unfallverhütung.

Schule und Betrieb. Die Rechtsgrundla-
gen für Ihre Berufsausbildung stehen im 
Berufsbildungs gesetz (BBIG) vom 14.8.1969, 
zuletzt geändert durch Artikel 6 des zweiten 
Gesetzes zur Ände rung der Handwerksord-
nung und anderer hand werklicher Vorschriften 
vom 25.3.1998 in den Ausbildungsverord-
nungen (AO) und in den Rahmenlehrplänen 
der Kultusministerkonferenz vom 8.3.2006. 

Ausgebildet werden Sie in Ihrem Ausbil-
dungsbetrieb oder in einer „überbetrieblichen 
Lehrwerkstatt“ und in der Berufsschule (Dual-
system). Der Ausbildungsgang umfasst die 
Grundstufe (1. Ausbildungsjahr) und die Fach-
stufe (2. und 3. Ausbildungsjahr). Vereinzelt 
wird das 1. Ausbildungsjahr (Grundstufe) im 
Rahmen eines vollschulischen Berufsgrund-
bildungsjahres (BGJ) oder einer 1-jährigen 
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Berufsfachschule abgeleistet. Die betriebliche 
Ausbildung wird ergänzt durch überbetriebli-
che Lehrgänge (TSM = Tischler-, Schreiner-, 
Maschinenlehrgang; TSO = Tischler-, Schrei-
ner-, Oberflächenlehrgang). Nach Abschluss 
der Ausbildung legt der Auszubildende vor der 
Industrie- und Handelskammer (zuständig für 
Industriebetriebe) oder der Handwerkskammer 
(zuständig für Handwerksbetriebe) die Fach-
arbeiterprüfung ab und erhält ein Abschluss- 
oder Abgangszeugnis der Berufsschule (1.2).

Um die Ausbildungsfähigkeit zu fördern, kön-
nen in einigen Bundesländern Berufsquali-
fizierende Lehrgänge (BQL) besucht werden. 

Die an diesen Lehrgängen teilnehmenden 
Schülerinnen und Schüler haben ihre 10-jähri-
ge Schulpflicht bereits erfüllt.

Sie haben die Möglichkeit, einen Schulab-
schluss zu erwerben oder den nächst höheren 
zu erreichen. In der Berufsfachschule kann 
auch der MSA (mittlere Schulabschluss) er-
worben werden. Dies setzt den erweiterten 
Hauptschulabschluss voraus. Die Inhalte der 
BQL-Lehrgänge sind durch fachpraktischen 
Unterricht stark berufsorientiert geprägt.

Hinweis: Die Regelungen können in den ein-
zelnen Bundesländern unterschiedlich sein.

Berufsausbildung im dualen System

Betrieb Berufsschule

Auszubildender mit Ausbildungsvertrag (BBIG) und 
(AO)
Praktische Ausbildung nach den Ausbildungsrahmenplä-
nen (Bundesrecht)

Berufsschüler nach den Schulgesetzen des jeweiligen 
Bundeslandes
Theoretische Ausbildung nach den Rahmenlehrplänen 
der Bundesländer (Landesrecht)

Tabelle 1.3 Das Berufsfeld Holztechnik und 
seine zugeordneten Ausbildungs-
berufe

Handwerk Industrie

Bootsbauer
Bürsten- und 
Pinselmacher
Drechsler
Glaser
Fachkraft für Möbel, 
Küchen und Umzugs-
service
Holzinstrumentenbauer
Modellbauer
Parkettleger
Rollladen- und 
Jalousiebauer
Schiffbauer
Tischler
Wagner

Fahrzeugstellmacher
Holzflugzeugbauer
Holzmechaniker
Modelltischler
Sägewerker
Schiffszimmerer
Technischer Zeichner
Möbel- und Ladenbau
Kabeltrommelbauer
Palettenbauer

Berufsfeld Holztechnik. Die berufliche Bildung 
wird für Tischler, Holzmechaniker und Fach-
kräfte für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice 
den Rahmenplänen der ständigen Konferenz 
der Kultusminister und Senatoren der Länder 
(KMK) entsprechend vermittelt. Die Inhalte sind 

in Lernfeldern dargestellt (vgl. Kapitel 14), die 
den jeweiligen Lehrjahren zugeordnet werden. 
Die Tabelle 1.3 zeigt Berufe, die zum Berufsfeld 
Holztechnik gehören.
Von der Ausbildungsverordnung nicht erfasst sind 
die holzverwandten Berufe Holzinstrumentenbauer, 
Holzbildhauer, Orgelbauer, Parkettleger, Drechsler 
und Glaser.

Fortbildung.

Nach der Gesellenprüfung und Besuch von Lehrgän-
gen oder einer Meisterschule können Sie vor dem 
Prüfungsausschuss der Handwerkskammer bzw. der 
Industrie- und Handelskammer die Meisterprüfung 
ablegen.

In Fachschulen ist es möglich, nach mehr-
semestrigem Vollzeitunterricht oder nach  
Abend lehrgängen die staatliche Technikerprü-
fung abzulegen.

Der Weg zum Ingenieur, Architekten, Desig-
ner oder Berufsschullehrer führt i.d.R. über 
das Abitur bzw. die Fachhochschulreife. Nach 
erfolgreichem Bachelorabschluss (z.B. Bache-
lor of Arts BWL – Holzwirtschaft, Bachelor of 
Engineering  – Holztechnik, Bachelor of Engi-
neering – Möbelbau) kann ein Masterstudium, 
wie zuvor im Bachelorstudium, auch in Form 
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eines Dualen-Studiums (Studium an der Uni-
versität, Arbeit im Betrieb) absolviert werden.

Die Berufsausbildung ist im Berufs-
bildungsgesetz und in der Verordnung 
über die Berufsausbildung zum Tischler 
geregelt. Hier sind Ausbildungsinhalte, 
Ausbildungsgang, Prüfungsanforderungen 
u.a. festgelegt.

Gesellen und Facharbeiter können sich 
zum Meister, Techniker, Fachlehrer, Inge-
nieur und Architekten weiterbilden.

Berufliche Bildung in Europa

Die Vergleichbarkeit beruflicher Abschlüsse in 
Europa wird in Zukunft für den ausgebildeten 
Facharbeiter bei der globalisierten Arbeitssuche 
an Bedeutung zunehmen.

Die Tabelle 1.4 informiert beispielhaft über die 
Strukturen Beruflicher Bildung verschiedener 
europäischer Staaten.

Vorrangiges Ziel des Handwerks, der Industrie 
und der ständigen Konferenz der Kultusminister 
und Senatoren der Länder (KMK) wird es sein, 
vergleichbare Berufsabschlüsse und Standards 
zu schaffen. Der europäische Gedanke muss im 
Unterricht diskutiert und während der Ausbil-
dung im Betrieb gefördert werden.

Praktika in verschiedenen Europäischen 
Ländern sind im Sinne der besseren Berufs-
qualifizierung und Mobilität anzustreben, da 
bereits seit 1968 für alle Bürger Europas die 
Freizügigkeit besteht, überall in der Europä-
ischen Union zu leben und zu arbeiten.

Seit dem 1.1.2000 gibt es den „EUROPASS-
Berufsbildung“. Die Verbesserung des Er-
werbs von Kenntnissen und Kompetenzen in 
der Berufsaus- und -weiterbildung in enger 
Zusammenarbeit von Schule/Ausbildungszen-
tren und Betrieben in der EU ist das vorrangige 
Ziel.

Der EUROPASS-Berufsbildung wird durch 
die für die Organisation der Berufsbildung im 
Ausgangsland zuständige Bildungseinrich-
tung ausgestellt. Dieses Dokument enthält die 
persönlichen Daten der Person in Berufsaus-
bildung; Informationen über die laufende Be-
rufsbildung (Ziel, Inhalt, Dauer, Betreuer), zu 
der der europäische Berufsbildungsabschnitt 

gehört, sowie Daten über die Berufsausbil-
dungsabschnitte im Ausland (Aufnahme-
partner, Ausbilder, Ausbildungsinhalte usw.). 
Hierdurch werden die im Ausland erworbenen 
Qualifikationen, die Bestandteil der Berufsbil-
dung im Ausgangsland sind, bescheinigt.

Der EUROPASS-Berufsbildung ist altersunab-
hängig. Ihn kann jede Person erhalten, die in 
einem Mitgliedstaat der Europäischen Union 
eine berufliche Bildung – sei es eine Ausbil-
dung, eine alternierende Berufsbildung oder 
eine sonstige (Weiter-)Bildung absolviert und 
im Rahmen einer grenzüberschreitenden Ver-
einbarung von Bildungseinrichtungen einen 
Berufsbildungsabschnitt im Ausland verbringt.

Zur Finanzierung des Aufenthaltes (sprach-
liche Vorbereitung, Versicherung, ggf. Fach-
kurse, Fahrt- und Aufenthaltskosten, Verwal-
tungskosten des Trägers) gibt es Zuschüsse der 
Europäischen Kommission.

Das Aktionsprogramm „Leonardo da Vin-
ci“ hat sich als Katalysator erwiesen, um die 
Beziehungen zu bisher unbekannten Bildungs-
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einrichtungen zu vereinfachen und um Prakti-
kanten aus dem Ausland zu finden. 

Im Jahr 2011 wurde die Deutsche Gesell-
schaft für internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) gegründet. Der Deutsche Entwick-
lungsdienst (DED), die Gesellschaft für tech-
nische Zusammenarbeit (GTZ) und die InWent 
(Internationale Weiterbildung und Entwick-
lung) gingen in dieser neuen Gesellschaft auf.

Die GIZ bietet Dienstleistungen für die nach-
haltige Entwicklung in vielen Wirtschaftsbe-
reichen und Ländern an. Sie fördert Frieden, 
Sicherheit, Demokratie und Wiederaufbau von 
Staaten. Sie sichert die Ernährung, Gesundheit 
und Grundbildung bis hin zu Umwelt-, Res-
sourcen- und Klimaschutz.

Die Partner in verschiedenen Ländern werden 
durch Management- und Logistikleistungen 
unterstützt. In akuten Notsituationen werden 
Nothilfe- und Flüchtlingsprogramme durchge-
führt.

Wichtigste Auftraggeber sind das Bundesmi-
nisterium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung, die Regierungen anderer 
Länder, die Europäische Kommission, die Ver-
einten Nationen und die Weltbank.

Das erfolgreiche Erasmus+ Programm wird 
von der EU bis 2027 mit 27 Mrd. € unterstützt. 
Menschen, unabhängig von ihrer sozialen Her-
kunft oder bestehenden Mobilitätseinschrän-
kungen werden in verschiedenen Bildungsberei-
chen für Bildung, Jugend und Sport gefördert.

Auskünfte erteilen in Deutschland vier Natio-
nale Agenturen (NA):

 – Nationale Agentur für EU-Hochschul-
zusammenarbeit im Deutschen Akademi-
schen Austauschdienst (DAAD),

 – Nationale Agentur für den Pädagogischen 
Austauschdienst (PAD) im Sekretariat der 
Kultusministerkonferenz (KMK),  

 – Nationale Agentur für Bildung in Euro-
pa beim Bundesinstitut für Berufsbildung 
(BIBB),

 – Nationale Agentur Erasmus+ Jugend in 
Aktion

Den Teilnehmern an den Programmen wird 
die Chance geboten, weltweit in verschiedenen 
Ländern, Berufserfahrung in der Aus- und 
Weiterbildung zu sammeln. Austauschpro-
gramme für Berufstätige legen den Grund-
stein für erfolgreiches Arbeiten auf dem na-
tionalen und internationalen Arbeitsmarkt.

Tabelle 1.4  Vergleich der Systeme beruflicher Bildung in Europa

Land Berufsbildungsgang Dauer Struktur de Berufsbildung

Dänemark Konsekutives System ver-
schiedener Lernorte im 
Sandwich-Prinzip

41–47 
Monate

Allgemeine Einführung 20–30 Wochen; danach bis 
zu 3,5 Jahre lang praktische Ausbildung im Unter-
nehmen, theoretische und praktische Ausbildung 
in Blockunterricht im Ausbildungszentrum

Finnland Berufsausbildung in einer 
Berufsschule

36  
Monate

Theoretische und praktische Ausbildung in der 
Berufsschule mit schuleigenen Werkstätten; eine 
Ausbildungsphase von ca. 20 Wochen in Unter-
nehmen

Italien Betriebliche Lehre als paral-
leles duales System

36–48 
Monate

Im 1. und 2. Jahr theoretische und praktische 
Ausbildung im Ausbildungszentrum mit eigenen 
Werkstätten plus praktische Ausbildung in Unter-
nehmen; im 3. und 4. Jahr nur praktische Ausbil-
dung in Unternehmen

Ausbildung in einem Aus-
bildungszentrum

36  
Monate

Theoretische und praktische Ausbildung im Aus-
bildungszentrum; zusätzliche Praktika in Unter-
nehmen

Niederlande Betriebliche Lehre als paral-
leles duales System

24–48 
Monate

Praktische Ausbildung in Unternehmen an 4 Tagen 
in der Woche; theoretische Ausbildung an 1 Tag in 
der Berufsschule

Vollausbildung in der Be-
rufsschule

24  
Monate

Theoretische (ca. 75 %) und praktische (ca. 25 %) 
Ausbildung in der Berufsschule
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1.2 Betrieb und Arbeitsplatz

Handwerk und Industrie. Die scharfen Gren-
zen zwischen Handwerks- und Industriebetrie-
ben sind fließend geworden.

Grundsätzlich können wir sagen, dass sich Hand-
werksbetriebe nicht (oder nur teilweise) auf be-
stimmte Erzeugnisse spezialisieren. Ein Tischler 
liefert auf Bestellung Fenster und Türen ebenso 
wie Möbel, Kästen und Sonderanfertigungen aus 
ausgesuchten edlen Hölzern.

Industriebetriebe haben sich dagegen auf be-
stimmte Produkte oder Serienmöbel speziali-
siert, die sie unter Einsatz entsprechender Spezi-
almaschinen (bis zur Automatisierung) in großen 
Mengen herstellen.

Holzverarbeitende Betriebe haben je nach Grö-
ße verschiedene Räume oder abgeteilte Bereiche 
für den Bankraum, den Maschinenraum, das 
Holzlager und Zubehörlager sowie den Spritz-
raum. Hierbei sind die Auflagen der Arbeitsstät-
tenverordnung zu erfüllen.

Im Bankraum werden Sie die handwerkli-
chen Fertigkeiten erlernen. Die Einrichtung soll 
zweckmäßig, Hobelbank und andere Arbeitsmit-
tel sollen der Körpergröße angepasst sein. Dass 
es sich in einem hellen, trockenen und beheiz-
baren Raum besser arbeiten lässt als in einem 
düsteren, feuchten und kalten, ist selbstverständ-
lich. Sauberkeit und Ordnung am Arbeitsplatz 
sind die wichtigsten Werkstattregeln, von denen 
auch besonders die Arbeitssicherheit abhängt.

Im Maschinenraum begegnen uns Lärm, Staub 
und erhöhte Unfallgefahren. Ein Gehörschutz 
verhindert unheilbare Gehörschäden, seine Be-
nutzung ist für jeden Mitarbeiter verbindlich 
vorgeschrieben ebenso wie die Arbeitsschutz-
kleidung. Lüftungs- und Absauganlagen und 
Atemschutzmasken schützen vor schädlichem 
Staub. Die Gefahrenbereiche der Maschinen sind 
zu kennzeichnen. Auch hier sind Sauberkeit und 
Ordnung oberstes Gesetz.

Lager. Ein aufgeräumtes, übersichtlich an-
geordnetes Lager erspart viel Ärger und langes 
Suchen.

Gestapeltes Schnittholz, Furniere und Holz-
werkstoffplatten sind nach Sorten und Ab-
messungen zu lagern und gegen Umkippen zu si-
chern. Vorschriftsmäßige Luftfeuchte und Tem-
peratur sowie gute Lichtverhältnisse im Lager 

sind Voraussetzungen, um Qualitätsminderungen 
zu vermeiden.

Im Spritzraum steht wiederum die Sicherheit 
an erster Stelle. Hier herrscht absolutes Rauch-
verbot. Essen und Trinken sind ebenso zu unter-
lassen. Lackreste an Spritzgeräten und Arbeits-
plätzen müssen aus Sicherheitsgründen von Zeit 
zu Zeit (am besten sofort) entfernt werden; dabei 
ist auf eine umweltgerechte Entsorgung zu ach-
ten. Belüftungsanlagen sind vorgeschrieben und 
auch bei der Arbeit einzuschalten!

Elektrische Anlagen sollten möglichst in einem 
besonderen Raum stehen und müssen gegen Ex-
plosion gesichert sein. Spritzgeräte und -schläu-
che sind nach der Arbeit gründlich zu reinigen 
und laut Herstelleranweisung zu pflegen. Feuer-
löschanlagen und Handlöschgeräte sind einsatz-
bereit und in ausreichender Anzahl vorgeschrie-
ben. Fluchtwege dürfen nicht zugestellt werden.

Die wichtigsten Werkstattregeln  

SOS-Regel: Durch Sauberkeit und Ordnung 
zur Sicherheit!

SMS-Regel: Durch Sauberkeit und Mitver-
antwortung zur Sicherheit!

Die Einhaltung dieser Regeln steigert die 
Qualität der Arbeit und verringert die Unfall-
gefahren in der Werkstatt. Gleichzeitig muss 
das absolute Rauchverbot in allen Bereichen 
der Holzbearbeitung beachtet werden.

Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) bildet die 
Grundlage zum Erlass von Rechtsverordnun-
gen über die Durchführung von Maßnahmen des 
Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit 
und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei 
der Arbeit. Hierzu zählen u. a. die Betriebssicher-
heits- (BetrSichV), Arbeitsstätten- (ArbStättV) 
und Gefahrstoffverordnung (GefStoffV).

Die Betriebssicherheitsverordnung (Betr-
SichV) soll die Sicherheit und den Gesundheits-
schutz der Beschäftigten bei der Verwendung von 
Arbeitsmitteln gewährleisten. Hierzu gehören 
Werkzeuge, Geräte, Maschinen und Anlagen. Die 
Arbeitsmittel dürfen vom Arbeitnehmer erst dann 
verwendet werden, wenn der Arbeitgeber eine 
entsprechende Gefährdungsbeurteilung durch-
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geführt hat. Die dabei ermittelten Schutzmaßnah-
men müssen die Einsatzbedingungen berücksich-
tigen und nach dem neuesten Stand der Technik 
getroffen und umgesetzt worden sein.

Die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) re-
gelt die Sicherheit und den Schutz der Beschäftig-
ten in Arbeitsstätten. Sie enthält Anforderungen an 
die menschengerechte Gestaltung der Arbeit, auch 
auf Baustellen. Die Gestaltung von Bildschirm-
arbeitsplätzen (S. 359) und die Arbeit mit Com-
putern, Tablet, Smartphone etc. mit entsprechen-
dem sicherheitsgerechtem Verhalten, ist durch die 
fortschreitende Digitalisierung, zum wesentlichen 
Bestandteil der Arbeitsstättenverordnung gewor-
den. Die neuen Vorschriften zu Telearbeitsplätzen 
bieten den Beschäftigten mehr Flexibilität hin-
sichtlich der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
Für Arbeitgeber und Beschäftigte wird der Hand-
lungsrahmen, der die erforderliche Rechtssicher-
heit bietet, beschrieben. Im Rahmen der Gefähr-
dungsbeurteilung, finden auch psychische Be-
lastungen Berücksichtigung. Dies betrifft z.B. die 

Regelung über eine angemessene Beleuchtung am 
Arbeitsplatz und die Sichtverbindung aus Arbeits-
räumen nach außen. Auch Vorschriften zur Unter-
weisung der Beschäftigten durch den Arbeitgeber 
sind Inhalt dieser Verordnung. Anträge an die 
Aufsichtsbehörden können von den Arbeitgebern  
elektronisch (e-mail) übermittelt werden.

Die Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) soll 
Mensch und Umwelt vor stoffbedingten Schädi-
gungen schützen.

Inhalt sind: 

 –  Regelungen zur Einstufung, Kennzeichnung 
und Verpackung gefährlicher Stoffe und Ge-
mische

 – Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten 
und anderer Personen bei Tätigkeiten mit Ge-
fahrstoffen

 – Beschränkungen für das Herstellen und Ver-
wenden bestimmter gefährlicher Stoffe, Ge-
mische und Erzeugnisse

1.3  Unfallgefahren und Unfallverhütung/ 
Einstellung von Auszubildenden

Arbeitsunfälle sind häufig. Ursachen sind meist 
fahrlässiges, unvorsichtiges oder sogar rücksichts-
loses Verhalten, Unkenntnis oder Missachtung der 
Vorschriften, schließlich auch Materialfehler. Ar-
beitsunfälle bringen dem Betroffenen Schmerzen, 
Körperschäden und Sorgen, vielleicht sogar den 
Tod. Damit schafft er Leid auch für seine Fami-
lienangehörigen. Für den Betrieb bedeutet der 
Ausfall eines Mitarbeiters Störung und Schaden. 
Die Unfallkosten (Arzt, Krankenhaus, Kur, Ren-
te) aber hat die Allgemeinheit zu tragen – also wir 
alle. Sie erhöhen die Soziallast.

Einen Schwerpunktbereich bei Arbeitsunfällen 
stellen die sich täglich ereignenden mehr als 1.000 
Sturzunfälle in deutschen Unternehmen dar.

Viele Arbeitsunfälle dieser Art führen zu Dauer-
schäden der Betroffenen mit der Folge gänzlicher 
oder teilweiser Berufsunfähigkeit.

Lebensrettende Sofortmaßnahmen müssen im 
Falle eines Unfalls unverzüglich ergriffen werden 
um das Leben des Notfallpatienten zu retten bzw. 
die Überlebenschancen zu verbessern.

Dazu gehören:

 – Absicherung der Unfallstelle
 – Absetzen eines Notrufes (z. B. 112)
 – Erste Hilfe mit Basic Life Support zum Erhalt 

der Vitalfunktionen (Kreislauf,  Atmung) bzw. 
Wiederbelebung

Nicht nur moralisch, sondern auch gesetzlich 
(§  323c StGB) ist jede Person verpflichtet, im 
Rahmen seiner Fähigkeiten, in einem Notfall eine 
„zumutbare“ Hilfe zu leisten.

Unfallverhütung. Eine große Zahl der Arbeits-
unfälle kann durch das Tragen von Sicherheits-
schuhen vermieden werden (1.5).

Sie verhindern Unfälle durch:

•  Umknicken, Ausrutschen – Stolpern und Stür-
zen,

•  Fußverletzungen durch mechanische Einwir-
kungen wie Überrollen, Einklemmen, herab-
fallende Lasten, Durchtreten von Nägeln und 
Schrauben

•  Schädigung der Körperhaltung und Gelenk-
verschleiß, frühzeitige Ermüdung der Steh- 
und Gehfunktion
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Bild 1.5: 
Bestandteile eines 
 Sicherheitsschuhs

Um Unfälle zu vermeiden, muss man die Ge-
fahren kennen. Deshalb haben die Berufsge-
nossenschaften als Träger der gesetzlichen 
Unfallversicherung Vorschriften erlassen, die 
in jeder Werkstatt gut sichtbar angebracht sein 
müssen. Merkhefte der Holzberufsgenossen-
schaft geben außerdem wichtige Hinweise. 
Die von Herstellern und Betreibern, Unter-
nehmern und Arbeitnehmern gemeinsam mit 
Sachverständigen der Berufsgenossenschaften 
und Beamten der staatlichen Gewerbeaufsicht 
erarbeiteten Unfallverhütungsvorschriften 
sind gesetzliche Mindestanforderungen für 
die Sicherheit am Arbeitsplatz. Technische 
Aufsichtsbeamte der Berufsgenossenschaften, 

Gewerbeaufsichtsbeamte und Sicherheitsbe-
auftragte in den Betrieben überwachen die 
Durchführung dieser Vorschriften.

Unfallverhütungsvorschriften sind nicht 
erlassen, um Ihnen „Ungelegenheiten“ zu 
machen, sondern Gesundheit und Leben 
zu erhalten. Sie zu beachten und zu befol-
gen, ist deshalb selbstverständlich.

Versichert gegen Berufsunfälle und -krank heiten 
ist jeder, der aufgrund eines Arbeits-, Dienst- 
oder Ausbildungsverhältnisses beschäftigt ist.

Einstellung von Auszubildenden

Für die Betriebe und Wirtschaft ist es wichtig, 
stetig neue Auszubildende anzuwerben und 
fachgerecht auszubilden, um den Fortbestand 
der Betriebe und Gewerke zu sichern.

Zahlreiche Formalitäten müssen vor Ausbil-
dungsbeginn beachtet und erfüllt werden:

 – Liegt ein ärztlicher Eignungstest vor?
 – Haben die beiden Vertragsparteien und die Kammer den Ausbildungsvertrag unterschrie-

ben erhalten?
 – Wurde Kontakt mit den Ausbildungsberatern der zuständigen Stellen aufgenommen?
 – Liegt ein betrieblicher Ausbildungsplan gemäß der Ausbildungsverordnung vor?
 – Ist eine Einweisung  des/der Auszubildenden in den Betrieb erfolgt?
 – Hat eine Belehrung über Unfallgefahren und -verhütung stattgefunden?
 – Wurde die Anmeldung zur Krankenversicherung und Berufsschule bestätigt?
 – Ist der/die Auszubildende bei der Finanzverwaltung für das ELStAM-Verfahren 

 (Elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale) angemeldet worden?
 – Liegt eine Kopie des Jugendarbeitsschutzgesetzes gut sichtbar vor?
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1.3.1 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Arbeitsauftrag Nr. 2 Lernfeld TI, HM 1; FKU 3, 6

•  Um die innerbetriebliche Gesund heitsvorsorge richtig zu verstehen ist es unbedingt not-
wendig alle Hin weis- und Warnschilder sowie Ge botszeichen zu kennen, verstehen und 
verantwortlich zu handeln.

Erarbeiten Sie sich die Sicherheitskenn zeichen mithilfe der „Puzzle-Methode“.

Kopieren Sie die Symbole in vierfacher Vergrößerung. Schneiden Sie die Symbo le (Piktogram-
me) ohne Beschriftung aus.

Kleben Sie die Piktogramme auf ein DIN-A2-Blatt in dem Sie diese den fol genden Über-
schriften zuordnen:

– Verbotszeichen

– Warnzeichen

– Gebotszeichen

– Rettungszeichen

– Gefahrensymbole

Die Piktogramme werden nun mit den dazugehörigen Kennfarben (Rot, Blau, Orange, Grün) 
umrandet und entspre chend (z. B. Rauchen verboten) benannt.

Nutzen Sie das Internet.

Arbeiten Sie in Gruppen.

Die fertigen Gruppenarbeiten werden der Klasse vorgestellt. Korrekturhinweise werden auf-
genommen und in den Arbeiten berücksichtigt.
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